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§ 69 BWG Zustandigkeit der FMA und
aufsichtliches

Uberpriifungsverfahren

BWG - Bankwesengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der
Vorschriften dieses Bundesgesetzes, des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der
Einfuhrungsverordnung zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, des
Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des Investmentfondsgesetzes 2011, des
Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, des
Einlagensicherungs- und Anlegerentschadigungsgesetzes, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, des Titels IV der
Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes - ZvWG, BGBI | Nr. 69/2015, der
Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens fur Verbriefungen und zur Schaffung
eines spezifischen Rahmens fiir einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Anderung der
Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU)

Nr. 648/2012, ABI. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, des STS-Verbriefungsvollzugsgesetzes - STS-VVG, BGBI. |

Nr. 76/2018, des Pfandbriefgesetzes - PfandBG, BGBI. | Nr. 199/2021, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2358,
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 sowie der fir die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards
im Sinne der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU)

Nr. 1095/2010 durch

1. 1.Kreditinstitute gemal 8 1 Abs. 1,

2. 2.Kreditinstitute gemal3 8 1 Abs. 1, die im Wege der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit in
anderen Mitgliedstaaten tatig werden, nach Mal3gabe des 8 16 Abs. 1,

3. 3.in einem Mitgliedstaat zugelassene CRR-Kreditinstitute, die ihren Sitz in dem betreffenden Mitgliedstaat
haben und im Wege der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit in Osterreich tatig werden, nach
Maligabe des § 15,

4. 4.in einem Mitgliedstaat niedergelassene CRR-Finanzinstitute, die im Wege der Niederlassungs- oder der
Dienstleistungsfreiheit in Osterreich titig werden, nach MaRgabe des § 17, und

5. 5.Reprasentanzen von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland nach Mal3gabe
des § 73, und gegebenenfalls

6. 6.Finanzholdinggesellschaften gemaR Art. 4 Abs. 1 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder

7. 7.gemischte Finanzholdinggesellschaften gemaR 8 2 Z 15 FKG

im Rahmen eines risikobasierten Aufsichtsansatzes zu Uberwachen und dabei auf das volkswirtschaftliche
Interesse an einem funktionsfahigen Bankwesen und an der Finanzmarktstabilitdt Bedacht zu nehmen.

2. (2)Die FMA hat zu beaufsichtigen:

1. 1.Unter Berucksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexitat der betriebenen Bankgeschafte der
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Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen die Angemessenheit des Kapitals und der Liquiditat, welches zur
quantitativen und qualitativen Absicherung aller wesentlichen bankgeschaftlichen und bankbetrieblichen
Risiken zur Verflgung steht, sowie die Angemessenheit der Verfahren gemal’ § 39 Abs. 1 und 2 und 8 39a,
insbesondere unter Berucksichtigung der in 8 39 Abs. 2b angefuhrten Risiken;
2. 2.die Risiken, die bei Tests der digitalen operationellen Resilienz gemaf Kapitel IV der
Verordnung (EU) 2022/2554 ermittelt werden;
3. 3.unter Berucksichtigung der Art, des Umfangs und der Komplexitat der betriebenen Bankgeschafte der
Kreditinstitute und der Kreditinstitutsgruppen die anhand von Stresstests ermittelten Risiken.
. (3)Fur die Zwecke der aufsichtlichen Uberpriifung und Bewertung des Zinsanderungsrisikos hat die FMA
zumindest in folgenden Fallen MaRnahmen gemaR § 70 Abs. 4a zu ergreifen oder Anderungen bei Modell- und
Parameterannahmen vorzuschreiben, die Kreditinstitute und Kreditinstitutsgruppen bei der Berechnung des
wirtschaftlichen Werts des Eigenkapitals gemal3 § 39 Abs. 2d zu berUcksichtigen haben:

1. 1.Der in 8 39 Abs. 2d genannte wirtschaftliche Wert des Eigenkapitals eines Kreditinstituts hat sich aufgrund
einer plotzlichen und unerwarteten Zinsanderung, wie sie sich aus einem der sechs auf Zinssatze
angewandten aufsichtlichen Schockszenarien ergibt, um mehr als 15 vH seines Kernkapitals verringert;

2. 2.der Nettozinsertrag eines Kreditinstituts gemaf3 § 39 Abs. 3a ist aufgrund einer plétzlichen und
unerwarteten Zinsanderung, wie sie sich aus einem der zwei auf Zinssatze angewandten aufsichtlichen
Schockszenarien ergibt, stark ricklaufig.

Unbeschadet Z 1 und 2 ist die FMA nicht verpflichtet, aufsichtliche MaRnahmen zu ergreifen oder Anderungen bei
Modell- und Parameterannahmen vorzuschreiben, wenn sie ausgehend von der durch sie erfolgten Uberpriifung
und Bewertung zur Auffassung gekommen ist, dass die Steuerung des sich aus Geschaften des Bankbuchs
ergebenden Zinsanderungsrisikos durch das Kreditinstitut oder das gemaR § 30 Abs. 6 zustandige Unternehmen
angemessen ist und das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe dem Zinséanderungsrisiko, das sich aus
Geschaften des Bankbuchs ergibt, nicht UbermaRig ausgesetzt ist.

. (3a)Die FMA kann beim aufsichtlichen Uberpriifungsverfahren bei Kreditinstituten mit ahnlichem Risikoprofil die
verwendeten Methoden anpassen und dabei risikoorientierte Referenzwerte und quantitative Indikatoren
verwenden, wobei die angewandten Methoden spezifische Risiken, denen ein Kreditinstitut méglicherweise
ausgesetzt ist, angemessen zu berucksichtigen haben. Die FMA hat sicherzustellen, dass durch die Verwendung
solcher Methoden die institutsspezifische Art der gemal § 70 Abs. 4a auferlegten MaRnahmen nicht
beeintrachtigt wird. Die FMA hat die EBA Uber von ihr angewandte angepasste Methoden zu informieren.

. (3b)Die FMA hat einmal jahrlich einen aussagekraftigen Vergleich der Qualitat der von Kreditinstituten
verwendeten Ansatze und Methoden zur Ermittlung des Kredit- und Marktrisikos vorzunehmen und auf
signifikante Aspekte zu untersuchen. Stellt die FMA eine Unterschatzung der Eigenmittelanforderungen eines
Kreditinstitutes fest, hat sie angemessene MaBnahmen zur Wiederherstellung des rechtmaRigen Zustands zu
ergreifen.

. (30)Fur die Zwecke der aufsichtlichen Uberpriifung und Bewertung des Abs. 2a Z 8 hat die FMA zu (iberwachen,
ob ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe eine Verbriefung stillschweigend unterstltzt hat. Stellt die
FMA fest, dass ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe mehr als einmal stillschweigende Unterstitzung
geleistet hat, hat die FMA geeignete MaRnahmen gemaR & 70 Abs. 4 oder 4a zu ergreifen, die der gestiegenen
Erwartung Rechnung tragt, dass das Kreditinstitut oder die Kreditinstitutsgruppe kunftig weitere Unterstitzung
far seine Verbriefungen zur Verfligung stellen wird und somit keine signifikante Risikotransfer erzielt.

. (3d)Die FMA hat zu Uberprtfen, ob die gemafd Art. 105 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorgenommenen
Bewertungskorrekturen fiir Positionen oder Portfolios des Handelsbuchs es dem Kreditinstitut oder der
Kreditinstitutsgruppe ermdglichen, ihre Positionen unter normalen Marktbedingungen kurzfristig ohne
nennenswerte Verluste zu veraufBern oder abzusichern.

. (4)Die FMA hat bei der Austibung ihrer Aufgaben in gebUhrender Weise die mdglichen Auswirkungen ihrer
Entscheidungen auf die Stabilitat des Finanzsystems in allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten und
insbesondere in Krisensituationen zu berucksichtigen, wobei sie die zum jeweiligen Zeitpunkt verfiigbaren
Informationen zugrunde zu legen hat. Die allgemeine Zielsetzung der Berucksichtigung der gemeinschaftsweiten
Stabilitat des Finanzsystems begriindet keine rechtliche Verpflichtung der FMA, ein bestimmtes Ergebnis zu
erreichen und es kdnnen daher Schadenersatzanspruche auf Grund der Erzielung oder Nichterzielung
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bestimmter Ergebnisse nicht begriindet werden. Insbesondere stellen solche Ergebnisse keine Schaden im Sinne
des Amtshaftungsgesetzes - AHG, BGBI. Nr. 20/1949, dar.

9. (5)Die FMA hat bei der Vollziehung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013, einschlieBlich der Erlassung und Vollziehung der auf diesen Grundlagen erlassenen nationalen und
EU-Verordnungen, der europdischen Konvergenz der Aufsichtsinstrumente und Aufsichtsverfahren Rechnung zu
tragen. Zu diesem Zweck hat sich die FMA an den Tatigkeiten der EBA zu beteiligen, mit dem ESRB
zusammenzuarbeiten, die Leitlinien und Empfehlungen und andere von der EBA beschlossenen MalRnahmen
anzuwenden sowie den vom ESRB gemaR Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 ausgesprochenen
Warnungen und Empfehlungen nachzukommen. Die FMA kann von diesen Leitlinien und Empfehlungen
abweichen, sofern dafir berechtigte Griinde, insbesondere Widerspruch zu bundesgesetzlichen Vorschriften,
vorliegen.

10. (6)Entsteht der FMA im Zuge ihrer Aufsichtstatigkeit, insbesondere der Evaluierung der Unternehmensleitung, des
Geschéaftsmodells oder der Tatigkeiten eines Kreditinstituts der begriindete Verdacht, dass im Zusammenhang
mit diesem Kreditinstitut Geldwdsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden, stattgefunden haben oder diese
Straftaten versucht wurden oder dass ein erhéhtes Risiko hiefiir besteht, so hat die FMA diesen Verdacht
unverziglich der EBA mitzuteilen. Im Falle eines potenziell erhéhten Risikos fiir Geldwasche oder
Terrorismusfinanzierung hat die FMA Kontakt mit der EBA aufzunehmen, um ihre Bewertung unverziglich zu
Ubermitteln. Die FMA hat gegebenenfalls angemessene MaRnahmen zu ergreifen, um den unrechtmafigen
Zustand abzustellen.

In Kraft seit 18.03.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1949_20_0/1949_20_0.pdf
file:///

	§ 69 BWG Zuständigkeit der FMA und aufsichtliches Überprüfungsverfahren
	BWG - Bankwesengesetz


